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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 14.12.2016 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

gestern war der geplante Buga-Ausschuss Thema im Hauptausschuss, heute soll darüber beraten 

und eine Entscheidung gefällt werden. Dabei zeigte sich, dass die Mehrheit für den Ausschuss für 

Stadtentwicklung und Umwelt als Buga-Ausschuss ist.  

 

Bei dieser Konstellation stellen sich allerdings noch folgende Fragen, die vorher zu klären wären:   

1. Kann eine Person, die im Aufsichtsrat der Buga-GmbH sitzt, zeitgleich auch Mitglied des 

neuen Buga-Ausschusses sein?  

2. Ist es richtig, dass die Buga-GmbH einen Vergabeausschuss hat, der über Mittel bis zu oder 

gar über 100.000 € entscheiden kann? 

3. Falls ja, ergibt sich daraus nicht ein Interessenskonflikt, wenn eine Person zugleich 

Mitglied im Buga-GmbH-Vergabeausschuss und Mitglied im Buga-Ausschuss ist, der ja die 

Arbeit der Buga-GmbH kontrollieren bzw. kritisch begleiten soll? 

 

 

 

 

14.12.2016, gez. i. A. Kosny   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Prof. Dr. Thumfart, Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN 
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